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1. Aufstellungsbeschluss und Planungsanlass 

Mit Ablauf des 26. März 2014 hat der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 21 „Biomethananlage Friedland am Pleetzer Weg" Rechtskraft er langt. 
Ziel des wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungsplans war die Ansied-
lung einer Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien aus nachwachsen
den Rohstoffen. Aufgrund der Novel l ierung des EEG wurde und wird das 
Vorhaben jedoch nicht umgesetzt.  

Nunmehr l iegen der Stadt Friedland Investi t ionsabsichten der Sunfarming 
GmbH vor, die auf die Erzeugung von erneuerbaren Energien auf der Basis 
solarer Strahlungsenergie abzielen. 

Aus diesem Grund plant die Stadt Friedland für diesen Standort eine Nut
zungsänderung der Fläche zugunsten der Erzeugung von umweltfreundl i
chem Solarstrom. Hierzu ist die Ausweisung eines sonstigen Sondergebie
tes nach § 11 Abs. 2 BauNVO notwendig. Eine im Südosten bestehende, 
gewerbl ich genutzte Lagerhal le sol l  erhalten bleiben. 

Das Verfahren der 1. Änderung wird mit Verweis auf den geänderten Pla
nungswil len der Stadt Friedland fortan als vorhabenbezogener Bebauungs
plan Nr. 21 „Photovoltaikanlage am Pleetzer Weg" geführt.  

2. Grundlagen der Planung 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i .  d. F. der Bekanntmachung vom 23. Sep
tember 2004 (BGBl. I .  S 2414), zuletzt geändert durch Art ikel 1 des Ge
setzes vom 20. November 2014 (BGBl. I  S. 1748) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i .  d. F. der Bekanntmachung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I  S.132), zuletzt geändert durch Art.  2 des Ge
setzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I  S. 1548) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i .  d. F. vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I  S. 58), zuletzt geändert durch Art ikel 2 des Gesetzes vom 
22. Jul i  2011 (BGBl. I  S. 1509) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Jul i  2011 (GVOBI. M-
V 2011, S. 777) 

o Landesplanungsgesetz (LPIG) i .  d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 
1998 (GVOBI. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Art ikel 3 des Geset
zes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323, 324) 
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o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i .  d. F. 
der Bekanntmachung vom 29. Jul i  2009, BGBl. I  S. 2542, zuletzt geän
dert durch Art ikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. I  S. 3154) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (NatSchAG M-V) i .  d. F. der Bekanntma
chung vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert 
durch Art ikel 4 des Gesetzes vom 15. Januar 2015 (GVOBI. M-V S. 30, 
36) 

O Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG) i .  d. 
F. der Bekanntmachung vom 27. Jul i  2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870) 

o Hauptsatzung der Stadt Friedland in der aktuel len Fassung 

2.2 Planungsgrundlagen 

o Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 21 der Stadt Friedland „Bio
methananlage Friedland am Pleetzer Weg" in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. März 2014 

o Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Landkreises Mecklenbur-
gische-Seenplatte vom März 2015 

3. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst den gesamten 
Geltungsbereich des wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
21 „Biomethananlage Friedland am Pleetzer Weg". Er wird im Maßstab 
1:1.250 dargestel l t  und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 7,1 ha. Der 
Planungsraum erstreckt sich auf die Flurstücke 19/4 (tei lweise), 19/9, 
19/10, 19/11 und 21/4 (tei lweise) der Flur 56 in der Gemarkung Fried
land. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebiets wird wie folgt begrenzt: 

o im Norden durch die Flurstücke 10, 18/33 und 19/12, Flur 56 der 
Gemarkung Friedland 

o im Osten durch das Flurstück 19/4 sowie 21/4 Flur 56 der Gemarkung 
Friedland 

o im Südosten durch den Pleetzer Weg (Flurstück 19/6, Flur 56 der 
Gemarkung Friedland) 

o im Südwesten durch die Flurstücke 20/9, 20/11 sowie 19/13, Flur 56 
der Gemarkung Friedland 
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4. Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterl iegen den Zielen und Grundsätzen der Raumord
nung. Dabei sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete 
und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustel len. 

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindl iche 
Vorgaben in Form von räumlich und sachl ich bestimmten oder bestimmba
ren, vom Träger der Raumordnung abschl ießend abgewogenen text l ichen 
oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwick
lung, Ordnung und Sicherung des Raums. Für vorhabenbezogene Bebau
ungspläne besteht eine Anpassungspfl icht.  

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 
3 Abs. 1 Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessens
entscheidungen. Für nachgeordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Be
rücksichtigungspfl icht.  Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Friedland 
ergeben sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum
ordnung aus folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, in Kraft getreten 
am 31.12.2008 bzw. 30.06.2009, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31.07.2009 (BGBl. I  S. 2585) m. W. v. 01.03.2010 

• Landesverordnung über das Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V), in Kraft getre
ten am 30.05.2005 

• Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungspro
gramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V), in 
Kraft getreten am 15.06.2011 

Für die 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 „Pho-
tovoltaikanlage am Pleetzer Weg" ist der Programmsatz Z 4.3.1 [2] des 
Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte 
(RREP MS) zu berücksichtigen. Dieser besagt, dass der Plangeltungsbe
reich am Pleetzer Weg als regional bedeutsamer Standort für Gewerbe und 
Industr ie ausgewiesen ist.  

Bereits mit Aufstel lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 
„Biomethananlage Friedland am Pleetzer Weg" stand die Erzeugung erneu
erbarer Energien im Vordergrund. Mit der 1. Änderung des vorhabenbezo
genen Bebauungsplans wird diese Zielstel lung weiter verfolgt.  Insofern 
entspricht der gewerbl iche Betr ieb einer Photovoltaikanlage diesem Pro
grammsatz. 

Den Belangen des al lgemeinen Kl imaschutzes in Verbindung mit der Er
schl ießung erneuerbarer Energiefelder wird durch die geplante Nutzung 
auch im Hinbl ick auf den umweltverträgl ichen Umgang mit vorhandenen 
Konversionsflächen im besonderen Maße Rechnung getragen. 
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Gemäß Programmsatz G 6.5 [4] RREP MS sol len zur Erhöhung des Antei ls 
erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten Voraussetzungen für den 
weiteren Ausbau insbesondere für die Nutzung von solarer Strahlungs
energie geschaffen werden. Programmsatz G 6.5 [9] RREP MS zielt  darauf 
ab, dass bei al len Vorhaben der Energieerzeugung, Energieumwandlung 
und des Energietransportes bereits vor Inbetr iebnahme Regelungen zum 
Rückbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden sol len. Der 
Rückbau der err ichteten Anlagen wird aus diesem Grund im Vorfeld ver
tragl ich gesichert.  

Flächennutzungsplanung 

Die Stadt Friedland verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flä
chennutzungsplan. Dieser weist den Geltungsbereich der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 als Gewerbl iche Baufläche 
aus. Somit lassen sich die Änderungsabsichten nicht aus dem Flächennut
zungsplan entwickeln. 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs
plan zu entwickeln. Insofern erfolgt unter Wahrung des Entwicklungsgebo
tes im Paral lelverfahren zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebau
ungsplans Nr. 21 „Photovoltaikanlage am Pleetzer Weg" die 9. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Friedland. 

5. Ausgangssituation 

Bei dem Vorhabenstandort handelt es sich um einen wirtschaft l ichen Kon
versionsstandort.  In der Vergangenheit diente der Geltungsbereich einer 
Ziegelei zur Herstel lung von Baumaterial ien aus gebranntem Ton oder 
Lehm. Die aufgrund der Nutzung entstandenen Gebäude wurden vol lstän
dig zurückgebaut. Darüber hinaus erfolgte bereits die vol lständige Eineb
nung der Fläche. Derzeit  unterl iegt der Vorhabenstandort keiner konkreten 
Nutzung. 

Innerhalb des festgesetzten Industr iegebietes (Gl) ist gegenwärt ig die Er
zeugung erneuerbarer Energien auf der Basis nachwachsender Rohstoffe 
zulässig. Die GRZ wurde im wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungs
plan mit 0,8 festgesetzt.  Bei einer Größe des Gewerbegebietes von 53.712 
m2  wären damit derzeit  42.970 m2  Versiegelung möglich. Im Falle der tat
sächl ichen Verwirkl ichung der Planung sind auch betr iebsbedingte Immis
sionswirkungen sowie ein erhöhter Anl ieferverkehr planungsrechtl ich zu
lässig. 

Die im wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Aus
gleichsmaßnahmen wurden bislang nicht umgesetzt.  Im nördl ichen Plan
gebiet grenzt Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes des Landes Mecklen
burg-Vorpommern an den Geltungsbereich. Es handelt sich hierbei um ei
ne Erstaufforstungsfläche auf dem Flurstück 19/12. 
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6. Inhalt der Bebauungsplanänderung 

6.1 Städtebauliches Konzept 
Zielstel lung des wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 
war es, die Ansiedlung einer Anlage zur Erzeugung von erneuerbaren 
Energien auf der Basis nachwachsender Rohstoffe zu ermöglichen. Dem 
Konzept des Ausbaus der erneuerbaren Energien wird mit der vorl iegenden 
Planung auch weiterhin entsprochen. Mit Festsetzung eines sonstigen Son
dergebiets nach § 11 Abs. 2 BauNVO sind die Err ichtung und der Betr ieb 
von Photovoltaikanlagen vorgesehen. Das bestehende Kompensationskon
zept im Sinne des Orts- und Landschaftsbi ldes bleibt dabei vol lständig er
halten. 

Die ursprüngl iche Zielstel lung der Stadt Friedland, nach welcher der Gel
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 der Gewin
nung erneuerbarer Energien dienen sol l ,  wird mit Umsetzung der 1. Ände
rung auch weiter verfolgt.  Die Erzeugung von solarer Strahlungsenergie 
steht darüber hinaus unter Berücksichtigung der Kl imaschutznovel le des 
BauGB 2011 mit den Zielstel lungen des Gesetzgebers im Einklang. 

Gemäß § la Abs. 5 BauGB sol l  den Erfordernissen des Kl imaschutzes so
wohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Kl imawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. Dieser Grundsatz ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 
BauGB zu berücksichtigen. 

Somit stel l t  der al lgemeine Kl imaschutz einen abwägungsrelevanten Be
lang dar. Das Vorhaben wirkt grundsätzl ich dem Klimawandel entgegen, 
da die Erzeugung solarer Strahlungsenergie zur Minderung des Ausstoßes 
von kl imaschädlichen Gasen beiträgt. Durch den Wegfal l  der nachwach
senden Rohstoffe als Energieträger kann darüber hinaus das Verkehrsauf
kommen mit Umsetzung dieser Planung deutl ich minimiert werden. 

6.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Die Erzeugung von erneuerbaren Energien auf der Basis solarer Strah
lungsenergie macht die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebietes nach 
§ 11 Abs. 2 BauNVO notwendig. Insofern wird mit der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 der Stadt Friedland die Art der 
baul ichen Nutzung der Zielstel lung der Stadt Friedland angepasst. Für die 
im Südosten bestehende Lagerhal le r ichten sich die Zulässigkeiten im Sin
ne einer gewerbl ichen Nutzung nach § 8 BauNVO. 

Das bisherige Maß der baul ichen Nutzung innerhalb des Sonstigen Sonder
gebietes wird mit der 1. Änderung deutl ich reduziert.  Die GRZ wird auf 
0,45 festgesetzt.  Statt  der bisher möglichen Versiegelung von 44.160 m2  

sind nunmehr ledigl ich 24.840 m2  zu berücksichtigen. Damit wird die Ein
gri f fsintensität deutl ich gesenkt. Darüber hinaus wird die maximale Höhe 
der baul ichen Anlagen auf 4,5 m begrenzt. 

Bearbeitungsstand: Juni 2015 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 
„Photovoltaikanlage am Pleetzer Weg" 

Begründung 



S e i t e  I  8  
9 £ j  

Die im festgesetzten Gewerbegebiet angestrebten Nutzungen lassen sich 
nach derzeit igem Kenntnisstand nicht präzisieren, wei l  hier kein konkretes 
Nutzungskonzept vorl iegt. 

Insofern r ichtet sich die Zulässigkeit  al lgemein nach den Vorgaben des § 8 
BauNVO und knüpft damit an die bisherige Nutzung als gewerbl iche Lager
hal le an. 

Sofern der Stadt Friedland ein qual i f iz iertes Nutzungskonzept vorgelegt 
wird, sol l  die Möglichkeit  der Änderung des Durchführungsvertrages ge
mäß § 9 Abs. 2 i .  V. m. § 12 Abs. 3a BauGB genutzt werden, um die al l
gemeinen Zulässigkeiten zu präzisieren. 

Folgende Festsetzungen werden getroffen: 

1. Das sonstige Sondergebiet „Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie" (SO EBS) dient gemäß §11 Abs. 2 BauNVO der 
Err ichtung und dem Betr ieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. 
Zulässig sind insbesondere Modult ische mit Solarmodulen sowie die 
für den Betr ieb erforderl ichen Nebenanlagen, Trafostat ionen, Wech
selr ichterstat ionen, Verkabelungen, Wartungsflächen, Zäune und Zu
fahrten. 

2. Die festgesetzten Nutzungen sind nur insoweit zulässig, soweit sie 
d u r c h  d e n  D u r c h f ü h r u n g s v e r t r a g  g e d e c k t  s i n d  ( §  9  A b s .  2  u n d  § 1 2  
Abs. 3 a BauGB). 

3. Die maximale Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet 
„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie" (SO 
EBS) gemäß §17 Abs. 1 BauNVO auf 0,45 begrenzt. Eine Über
schreitung gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO ist ausgeschlos
sen. 

4. Die maximale Höhe baul icher Anlagen wird auf 4,5 m begrenzt. Als 
unterer Bezugspunkt gi l t  das anstehende Gelände in Metern über 
DHHN 92. 
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6.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick
lung von Boden, Natur und Landschaft 

Das Konzept der Kompensationsplanung bleibt mit der 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans vol lständig erhalten. 

Folgende Festsetzungen werden dazu getroffen: 

1. Die mit Al gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Laubmischwald 
zu entwickeln. 

2. Die mit A2 gekennzeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als gehölzfreie Ru-
deralf läche zu entwickeln. 

3. Die mit A3 gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind als Hecke wie 
folgt zu bepflanzen: Je 100 m2  Pflanzfläche sind jeweils 10 Sträu
cher der Arten Rosa tomentosa, Rhamus cathart icus in der Quali tät 
60/100, jeweils 10 Sträucher der Arten Rosa canina, Rosa rubigino-
sa, Cornus sanguinea, Cory I us avel lana in der Quali tät 60/100, 15 
Sträucher der Art Prunus spinosa und 20 Sträucher der Art Cratae
gus spec, in der Quali tät 60/100 anzupflanzen. 

4. Die mit B gekennzeichneten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind als Baumreihen 
zu erhalten. 

6.4 Verkehr 

Der Planungsraum wird ausgehend vom Pleetzer Weg bereits erschlossen. 
Damit ist der Geltungsbereich an das ört l iche und überört l iche Straßennetz 
angebunden. 

Die baubedingten Auswirkungen des Vorhabens sind mit dem derzeit  zu
lässigen Maß vergleichbar. Betr iebsbedingt verr ingern sich die vorhaben
bedingten Wirkungen jedoch erhebl ich. Das Verkehrsaufkommen während 
der Betr iebsphase für die geplante Photovoltaikanlage beschränkt sich le
digl ich auf notwendige Wartungsarbeiten. 

6.5 Brandschutz 

Die Photovoltaik-Freif lächenanlage (PVA) befindet sich unmittelbar neben 
dem Pleetzer Weg und ist damit über diesen öffentl ichen Verkehrsweg er
reichbar. Eine gesonderte Feuerwehrzufahrt ist somit nicht erforderl ich. 
Eine Befahrbarkeit  der Zuwegung mit Lkw ist gegeben. 

Für die gewalt lose Zugänglichkeit  der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-
Schlüsseldepot am Zufahrtstor vorgesehen. 
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Um im Schadensfal l  die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu können, 
sind am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die baul iche Anlage ver
antwort l ichen Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dau
erhaft und deutl ich angebracht. 

Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der PVA wird der ört l ichen Feuer
wehr ein Lageplan des Geländes zur Verfügung gestel l t .  Darin sind die 
maßgeblichen Anlagenkomponenten von den Modulen über Leitungsfüh
rungen zu Wechselr ichtern und Transformatoren bis zur Übergabestel le 
des zuständigen Energieversorgungsunternehmens enthalten. Relat iv ge
fährdete Komponenten von PVA sind Wechselr ichter und Transformatoren. 
Da die stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von 
ihnen nur eine geringe Gefahr der Brandweiterlei tung aus. 

Über die Wege zwischen den Modult ischen sowie den Abständen der Mo-
dul-t ische untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer evt l .  
Brand-weiterlei tung entgegenwirken. 

Die ört l iche Feuerwehr wird nach Inbetr iebnahme der PVA in die Ört l ich
keiten und die Anlagentechnik eingewiesen. 

Brand- und Störfal lr is iken werden durch fachgerechte Instal lat ion ein
schl ießl ich Bl i tz- und Überspannungsschutzsystemen und Inbetr iebnahme 
der PVA sowie regelmäßige Wartung minimiert.  

Im Brandfal l  sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des 
Deutschen Feuerwehr Verbandes (siehe Anlagen) unter Verweis auf die 
VDE 0132 "Brandbekämpfung und technische Hil feleistung im Bereich 
elektr ischer Anlagen" zu beachten. 

Die dort igen Ausführungen betreffen insbesondere die einzuhaltenden Si
cherheitsabstände und die Durchführung von Schalthandlungen. Demnach 
sind PVA bedenkenlos zu löschen, wenn die erforderl ichen Sicherheitsab
stände eingehalten werden. 

In der Praxis ist bei Bränden von Freif lächen-PVA das kontrol l ierte Ab
brennenlassen der Anlage angezeigt.  Im Zuge des Erstangri f fs sol l te ein 
Lösch-fahrzeug mit Wassertank vorgesehen werden. 

PVA bestehen im Wesentl ichen aus nichtbrennbaren Metal lgestel len, den 
eigentl ichen Photovoltaikmodulen, Kabeln sowie Wechselr ichtern und 
Transformatoren. Als Brandlast kommen damit Kabelverbindungen, kleine
re Komponenten der Module (z. B. Anschlussleitung und Verbindungsste
cker) sowie in geringem Umfang brennbare Bestandtei le der Wechselr ich
ter und Transformatoren, z. B. ölhalt ige Betr iebsmittel in Frage. Weiterhin 
könnte es zu einem Brand der umgebenden Vegetat ion kommen, sofern 
diese trocken ist.  

Die Erfordernis und der Nachweis einer Löschwasserbereithaltung in An
lehnung an das DVGW-Arbeitsblatt  W 405 sind nicht gegeben. 
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7. Auswirkungen der Bebauungsplanänderung 

Die bestehende zulässige Nutzung eines Industr iegebietes zur Erzeugung 
von erneuerbaren Energien auf der Basis nachwachsender Rohstoffe wird 
zugunsten der Erzeugung solarer Strahlungsenergie geändert.  Damit sol
len die Err ichtung und der Betr ieb von Photovoltaikanlagen ermöglicht 
werden. 

Mit der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 „Pho-
tovoltaikanlage am Pleetzer Weg" werden keine zusätzl ichen, bisher nicht 
bewerteten Eingri f fe erzeugt. Gegentei l ig ist mit dieser Planung grundsätz
l ich davon auszugehen, dass sich bereits bewertete Immissionswirkungen 
sowie Eingri f fe nicht einstel len werden. Die Err ichtung einer Freif lächen-
Photovoltaikanlage erfordert keine Versiegelungen. 

Zulässig im sonstigen Sondergebiet ist ausschl ießl ich die Energiegewin
nung auf der Basis solarer Strahlungsenergie. Daraus ergibt sich im Ver
gleich zu den bestehenden Festsetzungen eine verminderte Zulässigkeit  
von störungsintensiven Nutzungen. Die GRZ wird im Rahmen der 1. Ände
rung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans auf 0,45 reduziert.  

Die Modulstützen werden in den unbefestigten Untergrund gerammt bzw. 
in den bereits befest igten Bereichen verschraubt. Dadurch ergeben sich 
keine erhebl ichen Eingri f fe in den Boden. Die unbefestigten Bereiche eig
nen sich zudem für eine extensive Wiesennutzung. 

Ein betr iebsbezogener Verkehr entfäl l t  mit der vorgesehenen Nutzung vol l
ständig. Es werden auch keine Störwirkungen erzeugt, die dem Betr iebs
zustand einer Anlage zur Erzeugung von erneuerbaren Energien auf der 
Basis nachwachsender Rohstoffe entsprechen. Insofern ist von einer we
sentl ichen Entlastung in Bezug auf derzeit  zulässige Störwirkungen auszu
gehen. 
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VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 21 DER STADT FRIEDLAND 

„PHOTOVOLTAIKANLAGE AM PLEETZER WEG" 

Ausgleichsbilanzierung 

1. Einführung 
Im Rahmen der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 
„Photovoltaikanlage am Pleetzer Weg" ist die Ausweisung eines sonstigen Son
dergebietes nach § 11 BauNVO vorgesehen. Ziel ist  die Err ichtung und der Be
tr ieb einer Freif lächen-Photovoltaikanlage am Standort einer ehemaligen Zie
gelei.  

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb der Stadt Friedland in einem aus
gewiesenen Industr iegebiet.  Derzeit  zulässig ist die Erzeugung von Bioenergie 
auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Hierzu wurde der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 21 der Stadt Friedland „Biomethananlage Friedland am Pleet
zer Weg" aufgestel l t ,  der mit der vorl iegenden Planung nunmehr geändert wird. 

Das Verfahren der 1. Änderung wird mit Verweis auf den geänderten Planungs
wil len der Stadt Friedland fortan als vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 21 
„Photovoltaikanlage am Pleetzer Weg" geführt.  

2. Planungsgrundlagen 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Neben den gebietsspezif ischen Rechtsgrundlagen gelten folgende Landes- und 
Bundesgesetzgebungen bei der Umsetzung des benannten Bauvorhabens: 

o Baugesetzbuch (BauGB) i .  d. F. der Bekanntmachung vom 23. Septem
ber 2004 (BGBl. I .  S 2414), zuletzt geändert durch Art ikel 1 des Gesetzes 
vom 29. November 2014 (BGBl. I  S. 1748) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur
schutzgesetz -  BNatSchG) in der Fassung vom 29. Jul i  2009, BGBl. I  S. 
2542, zuletzt geändert durch Art ikel 4 des Gesetzes vom 15. Januar 2015 
(GVOBI. M-V S. 30, 36) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz 
NatSchAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2010 
(GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Art ikel 4 Absatz 100 des Ge
setzes vom 7. August 2013 (BGBl. I  S. 3154) 

o Hinweise zur Eingriffsregelung, Schrif tenreihe des Landesamtes für 
Umwelt,  Naturschutz und Geologie M-V, Heft 3/1999) 
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A Kurzbeschreibung der geplanten Baumaßnahme 

Bestand: 

Der Vorhabenstandort befindet sich in Randlage der Stadt Friedland innerhalb 
eines Industr iegebietes. Der Standort wurde in der Vergangenheit zu Herstel lung 
von Baumaterial ien genutzt.  

Die Spuren dieser Nutzung sind bis heute deutl ich sichtbar. Insbesondere die 
nachhalt ig beeinträchtigten Bodenverhältnisse sowie der hohe Versiegelungsgrad 
prägen den Vorhabenstandort.  Im südöstl ichen Planungsraum befindet sich noch 
ein Bestandsgebäude der ehemaligen Ziegelei.  Der nördl iche Geltungsbereich ist 
durch Ablagerungen gekennzeichnet. Der Boden weist hier einen erhöhten Ton
antei l  auf. Das Baufeld wurde für die vorgesehene Nutzung bereits vol lständig 
vorbereitet.  

Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet),  24 (Nationalpark, Nationale 
Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat),  26 (Landschaftsschutzgebiet),  27 
(Naturpark) und 28 (Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes sind im 
Geltungsbereich nicht vorhanden. 

Planung: 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans beläuft sich auf eine Fläche 
von 7,1 ha. Das sonstige Sondergebiet Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie (SO EBS) erstreckt sich auf 53.712 m2 .  Mit der festgesetzten 
GRZ von 0,45 können damit insgesamt 24.170 m2  versiegelt  werden. Der Be
reich des Gewerbegebietes ist bereits vol lständig versiegelt .  

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass sich die überbaubare Fläche in 
Bezug auf die derzeit  zulässige Versiegelung deutl ich reduziert.  Im Sinne des Mi-
nimierungsgebotes der erforderl ichen Eingri f fe in das Schutzgut Boden wurde 
durch den Vorhabenträger darüber hinaus eine Bauweise gewählt,  die die maß
gebenden Bodenfunktionen auch unterhalb der Modult ische nicht gefährdet. Ein 
Totalverlust vorhandener Strukturen ist damit nicht zu befürchten. 

Die Gründung der aufgeständerten Module erfolgt in Form von zu rammenden 
bzw. befest igenden Erdpfählen. Entsprechend f inden keine zusätzl ichen Boden
versieglungen statt ,  und die wichtigen Bodenfunktionen bleiben weitgehend er
halten. In den bereits versiegelten Bereichen ist darüber hinaus kein Funktions
verlust zu bewerten. 

Während der Aufstel lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 21 der 
Stadt Friedland „Biomethananlage Friedland am Pleetzer Weg" wurden bereits 
Ausgleichsmaßnahmen abgeleitet,  die im Rahmen dieses Änderungsverfahrens 
gänzl ich beibehalten werden. Das bestehende Kompensationskonzept bleibt so
mit trotz deutl icher Reduzierung der möglichen Eingri f fe vol lständig bestehen. 
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Daraus ergibt sich, dass bereits bewertete jedoch nicht mehr vorgesehene Ein
gri f fe im Kompensationskonzept weiter Berücksichtigung f inden. In Abhängigkeit  
der geplanten Freif lächen-Photovoltaikanlage ist somit im Folgenden die Notwen
digkeit  zu prüfen, Ausgleichsmaßnahmen zum Funktionsverlust der unmittelbar 
überbauten Grundstücksflächen abzuleiten. 

B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

1 Kompensationserfordernis auf Grund betroffener Biotoptypen 

1.1 Biotopbeseit igung mit Flächenversiegelung (Totalverlust) 

Mit der geplanten Err ichtung und dem Betr ieb einer Freif lächen-
Photovoltaikanlage am Standort Friedland ist ein Totalverlust von Biotopen nicht 
zu erwarten. Grundsätzl ich sind die vom Eingri f f  betroffenen Flächen stark anth-
ropogen vorgeprägt und erfül len keine Funktionen für den Naturschutz. Die Be
seit igung von Gehölzen oder großflächige Erdbewegungen sind nicht vorgesehen. 
Die geplanten Modult ische werden im Bereich des Baufeldes in den Boden ge
rammt bzw. in die vorhandene Befestigung geschraubt. Eine zusätzl iche Versie
gelung des Oberbodens ist nicht erforderl ich. 

1.2 Biotopbeseit igung mit Funktionsverlust 

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO EBS dürfen 55 % nicht überbaut 
werden. Das gesamte Baufeld wurde aufgrund der vorgefundenen ört l ichen Ge
gebenheiten als Gewerbegebiet-OIG erfasst. Gemäß den Hinweisen zur Ein
gri f fsregelung erhält  dieser Biotoptyp die Wertstufe 0. 

Ein Funktionsverlust durch den Einf luss der geplanten baul ichen Anlagen ist folg
l ich ausschl ießl ich in den nicht versiegelten Arealen des Baufeldes zu berücksich
t igen. Sind nur Funktionen mit al lgemeiner Bedeutung für den Naturschutz be
troffen (Biotope mit den Wertstufen 0 und 1), ist zur adäquaten Wiederherstel
lung der betroffenen Werte und Funktionen bei der Bemessung des Kompensati
onserfordernisses der untere Zahlenwert innerhalb der vorgegebenen Spanne zu 
wählen. Daraus ergibt sich in diesem Fall  eine Kompensationswertzahl von 
k=0,l. 
Der Abstand des Vorhabens zu Störquel len bzw. vorbelasteten Bereichen (an
grenzende Gewerbe- und Industr ieanlagen, Versiegelungen) ist kleiner als 50 m. 
Damit beträgt der Freiraumbeeinträchtigungsfaktor für die o. g. Maßnahme 
F = 0,75. Der zu bewertende Eingri f f  wird in der folgenden Tabelle dargestel l t :  
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Biotoptyp Flächen
verbrauch 

Wert 
stufe A=[(K + Z) • F] • W * 

Kompensa
tionsbedarf 

(KFÄ) 

14.8.2 
Gewerbegebiet 24.170 m2 0 [(0,1+0) • 0,75] • 1 = 0,075 1.812 

Summe aller erforderlichen Kompensationsflächenäquivalente: 1.812 

* Anpassungsfaktor = ([Kompensationserfordernis + Zuschlag Versiegelung voll/teil =0,5/0,2] • Freiraumbeeinträchtigungsfaktor) • Wirkfaktor 

Als Flächenäquivalent für die Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust sind für 
dieses Vorhaben 1.812 KFÄ zu berücksichtigen. 

Da jedoch das Kompensationskonzept der ursprüngl ichen Planung im Rahmen 
der 1. Änderung beibehalten wird, werden nicht erfolgte, jedoch bewertete Ein
gri f fe somit weiterhin kompensiert.  Die Bewertung der Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt unter Punkt C dieser Unterlage. 

1.3 Biotopbeeinträchtigungen (mittelbare Wirkung) 

- nicht vorhanden -

2 Berücksichtigung von landschaftlichen Freiräumen 

2.1 Vorkommen von landschaft l ichen Freiräumen mit der Wertstufe 4 

- nicht vorhanden -

2.2 Vorkommen von landschaft l ichen Freiräumen mit der Wertstufe 3 bzw. mit 
überdurchschnitt l ichem Natürl ichkeitsgrad 

- nicht vorhanden -

3 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 

3.1 Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen 

- nicht vorhanden -

3.2 Vorkommen gefährdeter Tierpopulat ionen 

- nicht vorhanden -

3.3 allgemeine Beeinträchtigungen von Schutzgebieten 

- nicht vorhanden -
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4 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 

4.1 Boden 

- nicht vorhanden -

4.2 Wasser 

- nicht vorhanden -

4.3 Kl ima /  Luft 

- nicht vorhanden -

5 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 

-nicht vorhanden-

6 Gesamtbedarf an Kompensationsflächen 

von 1.2 c=> 1 8 1 2  

von 1.1, 1.3 bis 5 nicht vorhanden 

Gesamtsumme: 1,812 

Der bewertete Funktionsverlust gilt mit Umsetzung des Planes als voll
ständig kompensiert. 
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